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Liebe Mandanten,

la dolce vita – das süße Leben genießen – 
warum eigentlich nicht? Nach irritierendem 
Schneegestöber und verrücktem Aprilwetter 
wird nun wohl endlich der Frühling seinen 
gewohnten Lauf nehmen und wir werden 
hoffentlich dabei auch unsere mediterrane 
Seite entdecken. Es müssen ja nicht unbe-
dingt halsbrecherische Touren auf der Vespa 
sein, ein erstes Eis in der Mittagspause wäre 
doch schon ein schöner Ansatz. Genießen 
Sie es.

Herzlichst
Ihr Team Schild und Partner
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HINWEIS ZUM 
BUNDESDATENSCHUTZGESETZ
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ten des BDSG von uns erhoben, genutzt und 
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¹ Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem Anmeldungszeitraum folgenden Mo-
nats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag der Stichtag. 
Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung muss so frühzeitig erfolgen, dass 
die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt.

² Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim Finanzamt als erfolgt gilt. Es sollte 
stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden.

³ Für den abgelaufenen Monat.

⁴ Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat, bei Vierteljahreszahlern ohne Dauerfristverlängerung für 
das vorangegangene Kalendervierteljahr.

⁵ Die Fälligkeitsregelungen der Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich auf den drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Monats vor-
gezogen worden. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen Krankenkassen gilt ein einheitlicher 
Abgabetermin für die Beitragsnachweise. Diese müssen dann bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. am 25.05.2016) an die jeweilige 
Einzugsstelle übermittelt werden. Regionale Besonderheiten bzgl. der Fälligkeiten sind ggf. zu beachten. Wird die Lohnbuchführung durch extern 
Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten etwa 10 Tage vor dem Fälligkeitstermin an den Beauftragten übermittelt werden. Dies 
gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf einen Montag oder auf einen Tag nach Feiertagen fällt.

T E R M I N E  U N D  A L L G E M E I N E S

Termine Mai 2016

Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern und Sozialversicherungsbeiträ-
ge fällig werden:

Steuerart Fälligkeit Ende der Schonfrist bei Zahlung durch

Überweisung� Scheck�

Lohnsteuer, Kirchensteu-
er, Solidaritätszuschlag� 10.05.2016 13.05.2016 06.05.2016

Kapitalertragsteuer, Soli-
daritätszuschlag

Seit dem 01.01.2005 sind die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende Soli-
daritätszuschlag zeitgleich mit einer Gewinnausschüttung an den Anteilseigner an 
das zuständige Finanzamt abzuführen.

Umsatzsteuer� 10.05.2016 13.05.2016 06.05.2016

Gewerbesteuer 17.05.2016 20.05.2016 13.05.2016

Grundsteuer 17.05.2016 20.05.2016 13.05.2016

Sozialversicherung� 27.05.2016 entfällt entfällt
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Termine Juni 2016

Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern und Sozialversicherungsbeiträ-
ge fällig werden:

¹ Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem Anmeldungszeitraum folgenden Mo-
nats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag der Stichtag. 
Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung muss so frühzeitig erfolgen, dass 
die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt.

² Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim Finanzamt als erfolgt gilt. Es sollte 
stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden.

³ Für den abgelaufenen Monat.

⁴ Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat.

⁵ Die Fälligkeitsregelungen der Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich auf den drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Monats vor-
gezogen worden. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen Krankenkassen gilt ein einheitlicher 
Abgabetermin für die Beitragsnachweise. Diese müssen dann bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. am 24.06.2016) an die jeweilige 
Einzugsstelle übermittelt werden. Regionale Besonderheiten bzgl. der Fälligkeiten sind ggf. zu beachten. Wird die Lohnbuchführung durch extern 
Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten etwa 10 Tage vor dem Fälligkeitstermin an den Beauftragten übermittelt werden. Dies 
gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf einen Montag oder auf einen Tag nach Feiertagen fällt.

T E R M I N E  U N D  A L L G E M E I N E S

Steuerart Fälligkeit Ende der Schonfrist bei Zahlung durch

Überweisung� Scheck�

Lohnsteuer, Kirchensteu-
er, Solidaritätszuschlag� 10.06.2016 13.06.2016 07.06.2016

Kapitalertragsteuer,  
Solidaritätszuschlag

Ab dem 01.01.2005 sind die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende Solida-
ritätszuschlag zeitgleich mit einer erfolgten Gewinnausschüttung an den Anteilseig-
ner an das zuständige Finanzamt abzuführen.

Einkommensteuer,  
Kirchensteuer,  
Solidaritätszuschlag 10.06.2016 13.06.2016 07.06.2016

Körperschaftsteuer,  
Solidaritätszuschlag 10.06.2016 13.06.2016 07.06.2016

Umsatzsteuer� 10.06.2016 13.06.2016 07.06.2016

Sozialversicherung⁵ 28.06.2016 entfällt entfällt
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Zahlungsverzug:  
Höhe der Verzugszinsen

Der Gläubiger kann nach dem Eintritt der 
Fälligkeit seines Anspruchs den Schuldner 
durch eine Mahnung in Verzug setzen. Der 
Mahnung gleichgestellt sind die Klageerhe-
bung sowie der Mahnbescheid.
Einer Mahnung bedarf es nicht, wenn

_für die Leistung eine Zeit nach dem 
Kalender bestimmt ist,

_die Leistung an ein vorausgehendes 
Ereignis anknüpft,

_der Schuldner die Leistung verwei-
gert,

_besondere Gründe den sofortigen 
Eintritt des Verzugs rechtfertigen.

Bei Entgeltforderungen tritt Verzug spätes-
tens 30 Tage nach Fälligkeit und Zugang 
einer Rechnung ein; dies gilt gegenüber 
einem Schuldner, der Verbraucher ist, al-
lerdings nur, wenn hierauf in der Rechnung 
besonders hingewiesen wurde.

Im Streitfall muss allerdings der Gläubiger 
den Zugang der Rechnung (nötigenfalls 
auch den darauf enthaltenen Verbraucher-
hinweis) bzw. den Zugang der Mahnung 
beweisen.

Während des Verzugs ist eine Geldschuld 
zu verzinsen. Der Verzugszinssatz beträgt 
für das Jahr fünf Prozentpunkte bzw. für 
Rechtsgeschäfte, an denen Verbraucher 
nicht beteiligt sind, acht Prozentpunkte (ab 
29.07.2014: neun Prozentpunkte*) über dem 
Basiszinssatz.

Der Basiszinssatz verändert sich zum 1. 
Januar und 1. Juli eines jeden Jahres um 
die Prozentpunkte, um welche die Bezugs-
größe seit der letzten Veränderung des 
Basiszinssatzes gestiegen oder gefallen ist. 
Bezugsgröße ist der Zinssatz für die jüngste 
Hauptrefinanzierungsoperation der Europäi-
schen Zentralbank vor dem ersten Kalender-
tag des betreffenden Halbjahrs.

T E R M I N E  U N D  A L L G E M E I N E S
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Zeitraum Basiszinssatz Verzugszinssatz

Verzugszinssatz für 
Rechtsgeschäfte ohne 
Verbraucherbeteiligung

01.07. bis 31.12.2013 -0,38 % 4,62 % 7,62 %

01.01. bis 30.06.2014 -0,63 % 4,37 % 7,37 %

01.07. bis 28.07.2014 -0,73 % 4,27 % 7,27 %

29.07. bis 31.12.2014 -0,73 % 4,27 % 8,27 %

01.01. bis 30.06.2015 -0,83 % 4,17 % 8,17 %*

01.07. bis 31.12.2015 -0,83 % 4,17 % 8,17 %*

01.01. bis 30.06.2016 -0,83 % 4,17 % 8,17 %*

* Im Geschäftsverkehr, d.h. bei allen Geschäften zwischen Unternehmen, die seit dem 29.7.2014 geschlossen wurden (und bei bereits zuvor 
bestehenden Dauerschuldverhältnissen, wenn die Gegenleistung nach dem 30.6.2016 erbracht wird), gelten neue Regelungen.
Die wichtigsten Regelungen im Überblick:

_Vertragliche Vereinbarung von Zahlungsfristen ist grundsätzlich nur noch bis maximal 60 Kalendertage (bei öffentlichen Stellen als 
Zahlungspflichtige maximal 30 Tage) möglich.

_Zahlungsfrist beginnt grundsätzlich zum Zeitpunkt des Empfangs der Gegenleistung.

_Erhöhung des Verzugszinssatzes von acht auf neun Prozentpunkte über dem jeweiligen Basiszinssatz.

_Anspruch auf Verzugszinsen: Bei Vereinbarung einer Zahlungsfrist ab dem Tag nach deren Ende, ansonsten 30 Tage nach Rechnungszu-
gang bzw. 30 Tage nach dem Zeitpunkt des Waren- oder Dienstleistungsempfangs.

_Mahnung ist entbehrlich: Der Gläubiger kann bei Zahlungsverzug sofort Verzugszinsen verlangen, sofern er seinen Teil des Vertrags 
erfüllt hat, er den fälligen Betrag nicht (rechtzeitig) erhalten hat und der Schuldner für den Zahlungsverzug verantwortlich ist.

_Einführung eines pauschalen Schadenersatzanspruchs in Höhe von 40 € für Verwaltungskosten und interne Kosten des Gläubigers, die in 
Folge des Zahlungsverzugs entstanden sind (unabhängig von Verzugszinsen und vom Ersatz externer Beitreibungskosten).

_Abnahme- oder Überprüfungsverfahren hinsichtlich einer Ware oder Dienstleistung darf grundsätzlich nur noch maximal 30 Tage dauern.

T E R M I N E  U N D  A L L G E M E I N E S

Aktuelle Basis- bzw. Verzugszinssätze 
ab 1.7.2013:
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E I N K O M M E N S T E U E R

Geplante Sonderabschreibung für den 
Neubau von Mietwohnungen in Bal-
lungsgebieten

Mit der Einführung einer zeitlich befristeten 
Sonderabschreibung will die Bundesregie-
rung die Schaffung neuer Mietwohnungen in 
ausgewiesenen Fördergebieten begünstigen. 
Gefördert wird die Anschaffung/Herstellung 
neuer Gebäude oder Eigentumswohnungen. 
Diese müssen mindestens zehn Jahre nach 
der Anschaffung/Herstellung zu Wohnzwe-
cken entgeltlich überlassen werden. Bei 
Unterschreitung des Zehnjahreszeitraums 
wird die Sonderabschreibung rückwirkend 
versagt. Zusätzlich zur „regulären“ AfA 
können im Jahr der Anschaffung/Herstel-
lung und im darauf folgenden Jahr jeweils 
bis zu 10 % sowie im dritten Jahr bis zu 9 % 
der Anschaffungs- oder Herstellungskosten 
steuermindernd geltend gemacht werden. 

Weitere Voraussetzungen sind zu be-
achten:

_Die Förderung ist beschränkt auf 
Neubauten, deren Baukosten max. 
3.000 € je Quadratmeter Wohnflä-
che betragen, wovon max. 2.000 € 
je Quadratmeter Wohnfläche geför-
dert werden.

_Die Förderung ist zeitlich befristet. 
Die Stellung des Bauantrags bzw. 
die Bauanzeige müssen zwischen 
dem 1. Januar 2016 und dem 31. 
Dezember 2018 erfolgen. Letztmalig 
kann die Sonderabschreibung im 
Jahr 2022 in Anspruch genommen 
werden.

_Die neuen Wohnungen müssen in 
einem ausgewiesenen Fördergebiet 
liegen. Ein solches wird definiert in 
Anlehnung an die Mietenstufen des 
Wohngelds (Mietenstufen IV bis 
VI). Umfasst sind auch Gebiete mit 
Mietpreisbremse und abgesenkter 
Kappungsgrenze.

Nach Verabschiedung des Gesetzes durch 
Bundestag/Bundesrat können die Maßnah-
men erst in Kraft treten, wenn aufgrund bei-
hilferechtlicher Erwägungen die Genehmi-
gung der Europäischen Kommission vorliegt.
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Update der BMF-Arbeitshilfe zur Kauf-
preisaufteilung für ein bebautes Grund-
stück

Anfang 2016 wurde ein aktualisiertes Tool 
vom Bundesministerium der Finanzen 
(BMF) zur Kaufpreisaufteilung veröffentlicht. 
Die Arbeitshilfe dient der Ermittlung der 
Abschreibungsbemessungsgrundlage bei 
bebauten Grundstücken. Die neue Version 
verfügt zusätzlich über ein Tabellenblatt zur 
Berechnung eines fiktiven Baujahrs unter Be-
rücksichtigung von Modernisierungen, was 
zu teilweisen Erleichterungen führt.

Es handelt sich um ein „Serviceangebot“ an 
die Steuerbürger. Da es sich hierbei nicht um 
eine Verwaltungsanweisung handelt, sind 
die Finanzbeamten daran nicht gebunden.

Steuerpflichtige und ihre Berater können 
die Kaufpreisaufteilung abweichend ermit-
teln und somit die Berechnungen des Tools 
widerlegen. Dafür bedarf es einer sachver-
ständigen Begründung. „Sachverständig 
begründet“ bedeutet jedoch nicht, dass 
zwingend ein Sachverständigengutachten 
erforderlich wird.

Für spezielle Immobilien kann sich das Tool 
unter Umständen als nicht geeignet erwei-
sen.

In Einzelfällen kann die Beauftragung eines 
Immobiliensachverständigen oder die An-

E I N K O M M E N S T E U E R

wendung bestimmter kommerziell vertrie-
bener Tools zur Kaufpreisaufteilung ratsam 
sein. Die Kaufpreisaufteilung spielt neben 
der Ermittlung der ertragsteuerlichen Ab-
setzung auch eine Rolle für erbschaft- und 
schenkungsteuerliche Zwecke.

Nähere Informationen finden sich auch auf 
der Homepage des Deutschen Steuerbera-
terverbandes e.V.

Zweifel am Vorliegen der Vorausset-
zungen für eine doppelte Haushaltsfüh-
rung gehen zu Lasten des Antragstellers

Die Anerkennung einer doppelten Haus-
haltsführung ist an zwei Voraussetzungen 
geknüpft. Sie setzt voraus, dass einem 
Antragsteller beruflich veranlasste Mehr-
aufwendungen dadurch entstehen, dass er 
am Ort seiner ersten Tätigkeitsstätte wohnt 
und zusätzlich an einem anderen Ort seinen 
eigenen Hausstand unterhält. Dabei handelt 
es sich um den Lebensmittelpunkt der Fami-
lie oder bei ledigen Personen um den Ort, 
an dem sich der Antragsteller nur unterbro-
chen durch seine arbeits- oder urlaubsbe-
dingte Abwesenheit aufhält.

Die Umstände zur Anerkennung von Auf-
wendungen für eine doppelte Haushaltsfüh-
rung hat der Antragsteller durch objektive 
Tatsachen nachzuweisen. Zweifel in der 
Beweisführung gehen nach einem Urteil des 
Finanzgerichts München zu seinen Lasten.
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Schulverpflegung keine haushaltsnahe 
Dienstleistung

Die Kosten für das Schulessen von Kindern 
sind nicht als haushaltsnahe Dienstleistun-
gen abzugsfähig. Solche Verpflegungskosten 
von Kindern sind bereits durch den Kinder-
freibetrag abgegolten. Außerdem handelt 
es sich bei der Verpflegung der Kinder in der 
Schule nicht um Leistungen, die in unmittel-
barem räumlichen Zusammenhang mit ei-
nem Haushalt erbracht werden. Dies ist eine 
zwingende Voraussetzung für die steuerliche 
Berücksichtigung.

(Quelle: Urteil des Sächsischen Finanzgerichts)

E I N K O M M E N S T E U E R

Kein Betriebsausgabenabzug für Studi-
enkosten der eigenen Kinder

Aufwendungen, die Eltern für die Ausbil-
dung oder die berufliche Fortbildung ihrer 
Kinder tätigen, gehören in der Regel zu den 
nicht abzugsfähigen Lebenshaltungskosten 
und sind keine Betriebsausgaben.

Nach einem Urteil des Finanzgerichts Müns-
ter gilt dies auch, wenn die Kinder neben 
dem Studium im väterlichen Unternehmen 
geringfügig beschäftigt sind und sich ver-
pflichten, nach Abschluss des Studiums für 
drei Jahre im Unternehmen zu bleiben oder 
die Ausbildungskosten anteilig zurückzuzah-
len.

Hinweis: Als Betriebsausgaben kommen 
solche Ausbildungskosten ausnahmsweise 
nur dann in Betracht, wenn sie nachweisbar 
vollständig oder ganz überwiegend betrieb-
lich veranlasst sind. An das Vorliegen und 
den Nachweis eines solchen Ausnahmefalls 
sind strenge Maßstäbe anzulegen. Das gilt 
auch in den Fällen, in denen die Ausbildung 
von Kindern zugleich eine spätere Unterneh-
mensnachfolge vorbereiten soll. Denn auch 
ein solcher Vorgang ist prinzipiell der Privat-
sphäre zuzuordnen.
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Kosten der Ehescheidung sind weiterhin 
steuerlich absetzbar

Das Finanzamt lehnte die Anerkennung der 
Scheidungskosten als außergewöhnliche 
Belastung ab und verwies auf die Neure-
gelung ab 2013 im Einkommensteuerge-
setz, wonach Prozesskosten in der Regel 
keine solchen Belastungen darstellen. Das 
Finanzgericht Köln befand hingegen, dass 
Rechtsanwalts- und Gerichtsgebühren in 
einem Scheidungsverfahren nicht unter den 
Begriff Prozesskosten fallen. Dies zeige sich 
aus der für Scheidungsverfahren geltenden 
Verfahrensordnung und aus der Grundlage 
der Neuregelung zum Abzugsverbot von 
Prozesskosten.

Unter diesem Gesichtspunkt hat das Finanz-
gericht entschieden, die Scheidungskosten 
anzuerkennen. Die Revision zum Bundesfi-
nanzhof ist zugelassen.

Insoweit ist möglicherweise noch mit einer 
Anrufung des Bundesfinanzhofs zu rechnen.

E I N K O M M E N S T E U E R

Steuerliche Berücksichtigung volljähri-
ger Kinder ab 2012

Seit dem Jahr 2012 spielen die Einkünfte und 
Bezüge volljähriger Kinder für deren steuer-
liche Berücksichtigung keine Rolle mehr. Es 
besteht grundsätzlich Anspruch auf Kinder-
geld oder Kinderfreibetrag bis zum Ab-
schluss einer erstmaligen Berufsausbildung 
oder eines Erststudiums des Kindes bis zur 
Vollendung des 25. Lebensjahres. Kinder bis 
zur Vollendung des 21. Lebensjahres werden 
unabhängig davon berücksichtigt, wenn sie 
als arbeitsuchend gemeldet sind und keiner 
Erwerbstätigkeit nachgehen.

Bei volljährigen Kindern wird nach Abschluss 
einer erstmaligen Berufsausbildung oder 
nach Abschluss eines Erststudiums davon 
ausgegangen, dass das Kind in der Lage ist, 
sich selbst zu unterhalten. Darüber hinaus 
findet ein Kind nur in bestimmten sonstigen 
Fällen Berücksichtigung.

(Quelle: Schreiben des Bundesministeriums der Finanzen)

.
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Ist die Zinsschranke verfassungsgemäß?

Durch die sog. Zinsschranke können Zin-
saufwendungen von Betrieben innerhalb 
eines Konzerns nur beschränkt als Betrieb-
sausgaben abgezogen werden. Vereinfacht 
dargestellt wird dabei zunächst ermittelt, 
inwieweit die Zinsaufwendungen höher als 
die Zinserträge sind (sog. negativer Zinssal-
do). Beträgt der negative Zinssaldo mind. 
3 Mio. €, kann er nur bis zu 30 % des steu-
erlichen EBITDA als Betriebsausgabe abge-
zogen werden. Das steuerliche EBITDA ist 
der Gewinn zuzüglich negativem Zinssaldo, 
Abschreibungen und Steuern.

Beispiel:
steuerliches EBITDA  7.000.000 €
negativer Zinssaldo  4.600.000 €
Zinsschranke  
30 % von EBITDA  -2.100.000 €
Nicht abzugsfähige  
Betriebsausgaben  2.500.000 €

E I N K O M M E N S T E U E R

Im Beispielsfall würden die nicht abzugs-
fähigen Betriebsausgaben bei einem un-
terstellten Steuersatz von 30 % zu einer 
zusätzlichen Steuerbelastung von 750.000 € 
führen. Auch wenn es Ausnahmen von der 
Zinsschranke gibt, kann sie zu Steuerbelas-
tungen führen, die die finanzielle Leistungs-
fähigkeit eines Unternehmens übersteigen; 
denn nach dem vom Grundgesetz abge-
leiteten Leistungsfähigkeitsprinzip dürfen 
Steuern nur nach der individuellen finanziel-
len Leistungsfähigkeit bemessen sein, damit 
jeder Steuerpflichtige nur in diesem Umfang 
zur Einkommen  oder Körperschaftsteuer 
herangezogen wird. Die Frage, ob das Leis-
tungsfähigkeitsprinzip durch die Zinsschran-
ke verletzt ist, muss nach einem Beschluss 
des Bundesfinanzhofs jetzt vom Bundesver-
fassungsgericht entschieden werden.
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E I N KO M M E N S T E U E R

Zur steuerlichen Berücksichtigung von 
Strafverteidigungskosten

In einem Strafverfahren festgesetzte Geld-
strafen sind steuerlich nicht abziehbar. Daher 
sind auch Kosten der Strafverteidigung nur 
ausnahmsweise als Betriebsausgaben oder 
Werbungskosten einkommensmindernd 
zu berücksichtigen. Nämlich dann, wenn 
die Tat ausschließlich und unmittelbar aus 
der betrieblichen oder beruflichen Tätigkeit 
des Steuerpflichtigen heraus erklärbar ist. 
Das ist beim Fahren mit erheblich überhöh-
ter Geschwindigkeit an unübersichtlicher 
Stelle – auch im Zusammenhang mit einer 
Dienstreise – nicht der Fall. Die durch eine 
Verurteilung wegen einer vorsätzlichen Tat 
entstandenen Kosten der Strafverteidigung 
sind durch die verbotene Straftat verursacht, 
mithin also nicht aus rechtlichen Gründen 
zwangsläufig erwachsen. Damit scheidet 
auch ein steuerlicher Abzug als außerge-
wöhnliche Belastung aus.

(Quelle: Urteil des Finanzgerichts Rheinland-Pfalz)

Vereinbarkeit der Pauschalbesteuerung 
von Erträgen aus Investmentfonds mit 
dem Unionsrecht

Die Besteuerung von Kapitalerträgen aus 
in- und ausländischen Investmentfonds 
basiert auf den gesetzlich vorgegebenen 
zu veröffentlichenden Pflichtangaben der 
Fonds. Werden solche Pflichtangaben nicht 
veröffentlicht, sind die Einkünfte pauschal zu 
ermitteln. Diese pauschale Ermittlung der 
Einkünfte kann vermieden werden, wenn der 
Anleger die notwendigen Angaben selbst 
ermittelt. Grundlage hierfür ist ein Urteil des 
Gerichtshofs der Europäischen Union. Der 
Bundesfinanzhof hat festgestellt, dass dieses 
Verfahren grundsätzlich für in Deutschland 
ansässige Anleger Anwendung findet, und 
zwar sowohl für Investitionen in Investment-
fonds mit Sitz im EU /EWR-Ausland als auch 
in einem Drittstaat.
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KÖ R P E R S C H A F T S T E U E R

Untergang von Verlustvorträgen bei 
vorweggenommener Erbfolge

Körperschaftsteuerliche Verlustvorträge 
entfallen auch dann, wenn Anteile im Wege 
einer vorweggenommenen Erbfolge über-
gehen. Nach dem Wortlaut der gesetzlichen 
Vorschrift ist der Verlustabzug vollständig 
ausgeschlossen, wenn innerhalb von fünf 
Jahren mehr als 50 % des gezeichneten 
Kapitals auf einen Erwerber übergehen. Das 
gilt auch für eine Übertragung im Wege ei-
ner vorweggenommenen Erbfolge. Die Vor-
schrift ist so auszulegen, dass nur Erwerbe 
durch Erbfall oder Erbauseinandersetzungen 
begünstigt sind.

Der Bundesfinanzhof muss abschließend 
entscheiden.

(Quelle: Urteil des Finanzgerichts Münster)

V E R FA H R E N S R E C H T

Zeitliche Grenzen für die Ausübung 
oder Veränderung von Antrags- oder 
Wahlrechten

Einkommensteuerrechtliche Antrags- oder 
Wahlrechte können unter bestimmten 
Voraussetzungen auch nach Eintritt der 
Bestandskraft eines vorangehenden Be-
scheids erstmalig ausgeübt oder geändert 
werden. Dies ist z. B. dann möglich, wenn 
ein steuererhöhender Änderungsbescheid 
erlassen wird, der die Erfassung eines neuen 
steuererheblichen Sachverhalts zum Ge-
genstand hat. Besteht in einem solchen Fall 
die wirtschaftliche Notwendigkeit durch die 
erstmalige oder geänderte Ausübung eines 
Antrags- oder Wahlrechts eine niedrigere 
Steuer zu erreichen, ist dies bis zur formel-
len Bestandskraft des Änderungsbescheids 
möglich.

Bisher musste man davon ausgehen, dass 
ein solches Recht nur bis zur Bestandskraft 
des Erstbescheids ausgeübt werden konnte.

(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs)
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Rechtmäßigkeit von Umsatzsteuerbe-
scheiden in Bauträgerfällen ernstlich 
zweifelhaft

Grundsätzlich ist der leistende Unterneh-
mer Schuldner der Umsatzsteuer. Erbringt 
der Unternehmer Bauleistungen an andere 
Unternehmer, verlagert sich in bestimmten 
Fällen die Schuldnerschaft auf den Leis-
tungsempfänger (Umkehrung der Steuer-
schuldnerschaft, sog. Reverse-Charge-Ver-
fahren). Nachdem der Bundesfinanzhof 
entgegen der Auffassung der Finanzver-
waltung die Anwendung des Reverse-Char-
ge-Verfahrens in den sog. Bauträgerfällen 
(ein Bauträger lässt ein eigenes Grundstück 
bebauen, das er anschließend veräußert) 
abgelehnt hat, verlangen einerseits die 
Bauträger die Umsatzsteuer von den Fi-
nanzämtern zurück; andererseits sind die 

U M S AT Z S T E U E R

Umsatzsteuerbescheide der leistenden 
Unternehmer in aller Regel bereits bestands-
kräftig. Der Gesetzgeber hat deshalb eine 
Regelung geschaffen, wonach in diesen Fäl-
len auch bestandskräftige Umsatzsteuerbe-
scheide zulasten der Unternehmer geändert 
werden können.

Der Bundesfinanzhof hat ernstliche Zweifel, 
ob aufgrund der Gesetzesänderung geän-
derte Umsatzsteuerbescheide rechtmäßig 
sind. Die Zweifel ergeben sich insbesondere 
daraus, dass der Änderung der aus dem 
Rechtsstaatsprinzip abgeleitete Vertrauens-
schutz entgegenstehen könnte. Auf Antrag 
sind deshalb entsprechende Nachzahlungen 
von der Vollziehung auszusetzen. Über die 
„endgültige“ Rechtmäßigkeit der Bescheide 
kann nur und muss im Hauptsacheverfahren 
entschieden werden.
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Vorsteuerabzug für Unternehmensgrün-
der begrenzt

Der Gesellschafter einer noch nicht gegrün-
deten GmbH ist hinsichtlich einer beabsich-
tigten Unternehmenstätigkeit der GmbH 
nicht zum Vorsteuerabzug berechtigt. Der 
Bundesfinanzhof hat wegen der rechtlichen 
Eigenständigkeit der GmbH den Vorsteuer-
abzug abgelehnt.

Der Kläger war Arbeitnehmer, der über eine 
noch zu gründende GmbH eine unterneh-
merische Tätigkeit aufnehmen wollte. Der 
Kläger ließ sich durch eine Unternehmens-
beratung und einen Rechtsanwalt beraten. 
Die GmbH-Gründung blieb aber aus.

Zwar hätte selbst für den Fall einer erfolglo-
sen Unternehmensgründung eine Berech-
tigung zum Vorsteuerabzug vorgelegen, 

U M S AT Z S T E U E R

wenn er die Absicht gehabt hätte, ein Unter-
nehmen zu erwerben, um es als Einzelunter-
nehmer zu betreiben.

Ein Vorsteuerabzug wäre auch möglich, 
wenn ein Gesellschafter Vermögensgegen-
stände erwirbt, um diese auf die GmbH zu 
übertragen. Es läge ein Investitionsumsatz 
vor, wenn der Gesellschafter z. B. ein Grund-
stück erwirbt, um es dann in die GmbH 
einzulegen.

Die bezogenen Beratungsleistungen des 
Klägers waren aber nicht übertragungsfä-
hig. Somit kam ein Vorsteuerabzug nicht in 
Betracht.
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Nicht umsatzsteuerbare Geschäftsver-
äußerung im Ganzen bei Grundstücks-
übertragung

Umsätze im Rahmen einer Geschäftsveräu-
ßerung im Ganzen an einen anderen Unter-
nehmer für dessen Unternehmen unterlie-
gen nicht der Umsatzsteuer. Dies gilt auch, 
wenn ein in der Gliederung eines Unterneh-
mens gesondert geführter Betrieb im Gan-
zen übereignet wird. Hierzu gehören auch 
Grundstücke mit Gebäuden, die an einen 
Erwerber übertragen werden, der mit dem 
Eintritt in die bestehenden Mietverhältnisse 
ein Vermietungsunternehmen übernimmt 
und es auch fortführen will. Ist aber der 
bisherige Eigentümer nicht nachhaltig, also 
über einen längeren Zeitraum, als Vermie-
ter tätig gewesen, übernimmt der Erwerber 
kein Vermietungsunternehmen, so dass es 
sich nicht um eine Geschäftsveräußerung im 
Ganzen handelt.

Dass die Frage, ob ein nachhaltig tätiges 
Vermietungsunternehmen vorliegt, mitunter 
schwer zu beantworten ist, ergibt sich aus 
einem vom Bundesfinanzhof entschiedenen 
Fall. Hier hatte der Grundstücksverkäufer 
zwar über 17 Monate Vermietungsumsätze 
gehabt, aber bereits wenige Monate nach 
Beginn der Vermietung versucht, das Grund-
stück zu veräußern. Während das Finanz-
amt meinte, der Verkäufer habe wegen der 
frühzeitigen Verkaufsabsicht kein nachhal-
tiges Vermietungsunternehmen betrieben, 
sah das Gericht das anders. Ihm reichte die 
tatsächliche Vermietung über 17 Monate als 
nachhaltige Tätigkeit und wertete die Grund-
stücksveräußerung als nicht steuerbaren 
Umsatz.

U M S AT Z S T E U E R
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Ausbaufähiges Dachgeschoss bei Be-
wertung im Sachwertverfahren zu 
berücksichtigen

Erbt ein Steuerpflichtiger ein Ein- oder Zwei-
familienhaus oder wird es ihm geschenkt, 
ist dieses für Zwecke der Erbschaft- oder 
Schenkungsteuer im sog. Sachwertverfah-
ren zu bewerten, wenn kein Vergleichs-
wert vorliegt. Im Sachwertverfahren ist die 
Brutto-Grundfläche (nicht Wohnfläche) mit 
den jeweiligen Regelherstellungskosten zu 
multiplizieren. Zusätzlich ist der Bodenwert 
zu berücksichtigen.

Zur Brutto-Grundfläche gehört auch die 
Grundfläche eines Dachgeschosses, wenn 
dieses über eine normale Treppe zugänglich 

E R B S C H A F T -  U N D  
S C H E N K U N G S T E U E R

und begehbar ist sowie aufrechtstehend be-
treten und begangen werden kann. Dass es 
sich bei dem Dachboden um eine Dachbal-
kenkonstruktion handelt, auf der nur Span-
platten verlegt sind, ändert nichts an der 
Begehbarkeit des Raums. Das Dachgeschoss 
wird bei Ermittlung der Brutto-Grundfläche 
nur dann nicht berücksichtigt, wenn es sich 
um einen Spitzboden oder eine nicht nutz-
bare Fläche handelt.

Da gegen das Urteil des Finanzgerichts 
Münster Revision beim Bundesfinanzhof 
eingelegt wurde, bleibt dessen Entscheidung 
abzuwarten.

(Quelle: Urteil des Finanzgerichts Münster)
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Schenkungsteuer: Vom Nießbraucher 
übernommene Tilgungs- und Zinsleis-
tungen mindern den Wert des Nieß-
brauchs

Nach dem Grundtatbestand der Schenkung-
steuer gilt als Schenkung unter Lebenden 
jede freigebige Zuwendung, soweit der 
Bedachte (Beschenkte) durch sie auf Kosten 
des Zuwendenden (Schenkers) bereichert 
wird. Bereichert wird der Beschenkte nur in-
soweit, als der Wert der ihm zugewendeten 
Gegenstände den Wert einer zu überneh-
menden Gegenleistung (z. B. Nießbrauchs-
belastung) übersteigt.

Das Finanzgericht Münster hatte folgenden 
Fall zu entscheiden: Eltern übertrugen auf 
ihren Sohn Grundbesitz. Als Gegenleis-
tung behielten sie sich einen lebenslangen 

Nießbrauch an einem der Grundstücke vor, 
wobei sie aber weiterhin die Tilgungs- und 
Zinsleistungen bezüglich der auf diesem 
Grundstück lastenden Verbindlichkeiten 
übernahmen. Bei der Festsetzung der 
Schenkungsteuer zog das Finanzamt vom 
Wert des Grundstücks den Jahreswert des 
Nießbrauchs ab, minderte diesen Jahreswert 
jedoch um den Wert der von den Eltern 
übernommenen Tilgungs- und Zinsleistun-
gen.

Das Finanzgericht folgte dieser Auffassung 
und entschied, dass bei der Wertermittlung 
des Nießbrauchs die vom Nießbraucher 
übernommenen Verpflichtungen mindernd 
zu berücksichtigen sind.

Der Bundesfinanzhof muss abschließend 
entscheiden.

E R B S C H A F T -  U N D  
S C H E N K U N G S T E U E R
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Berücksichtigung von Steuerschulden 
des Erblassers als Nachlassverbindlich-
keiten

Die Berücksichtigung von Steuerschulden 
des Erblassers als Nachlassverbindlichkeiten 
setzt nicht nur voraus, dass sie im Zeitpunkt 
seines Todes bereits entstanden waren. 
Hinzukommen muss, dass sie zu seinem 
Todeszeitpunkt bereits eine wirtschaftliche 
Belastung darstellten. Es kommt nicht da-
rauf an, ob die entstandene Steuer später 
tatsächlich und in welcher Höhe beim Erben 
festgesetzt wird. Für die Wertermittlung ist 
der Zeitpunkt der Entstehung der Steuer 
maßgebend.

Unterrichtet erst der Erbe das zuständige 
Finanzamt über Steuerhinterziehungen des 
Verstorbenen, können die danach fest-
gesetzten Beträge nicht als Nachlassver-
bindlichkeiten berücksichtigt werden. Nach 
einem Urteil des Bundesfinanzhofs handelt 

E R B S C H A F T -  U N D  
S C H E N K U N G S T E U E R

es sich um ein nach dem Bewertungs-
stichtag (Tod des Erblassers) eingetretenes 
Ereignis, das nach dem stichtagsbezogenen 
Bereicherungsprinzip keine Berücksichti-
gung finden kann. Das trifft insbesondere 
auf dem Finanzamt gegenüber verschwie-
gene Einkünfte zu. Es ergab sich dann für 
das Finanzamt nicht einmal die theoretische 
Möglichkeit, die auf diesem Sachverhalt 
beruhenden Steueransprüche in Erfahrung 
zu bringen.

Dass der die Steuerhinterziehung aufde-
ckende Erbe die Finanzbehörde pflichtge-
mäß informiert, wirkt nicht auf den Zeit-
punkt der Bereicherung (Todeszeitpunkt des 
Erblassers) zurück. Eine berücksichtigungs-
fähige Ausnahme ergibt sich lediglich dann, 
wenn dem Finanzamt aufgrund der zeit-
nahen Information durch den Erben noch 
eine Rückbeziehung auf den Zeitpunkt der 
Entstehung der Steuer möglich ist.
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Änderungskündigung zur Reduzierung 
der Jahresarbeitszeit muss sozial ge-
rechtfertigt sein

Im Rahmen des Kündigungsschutzgesetzes 
muss eine ordentliche Änderungskündigung 
sozial gerechtfertigt sein. Das ist der Fall, 
wenn die Änderung durch Gründe in der 
Person, dem Verhalten oder durch dringen-
de betriebliche Erfordernisse bedingt, die 
vorgeschlagene Änderung gesetzes- und 
tarifkonform und vom Arbeitnehmer billi-
gerweise hinzunehmen ist.

Entschließt sich der Arbeitgeber wegen eines 
Rückgangs des Arbeitsvolumens im Betrieb 
zu einer Arbeitszeitreduzierung, so kann 
darin ein dringendes betriebliches Erforder-
nis liegen. Ob die Änderung billigerweise 
hingenommen werden muss, ist nach dem 
Verhältnismäßigkeitsgrundsatz zu ermitteln. 
Die Änderung muss geeignet und erforder-
lich sein. Eine Arbeitszeitreduzierung ist auf 
das unbedingt erforderliche Maß zu be-
schränken. Ist die Reduzierung der Arbeits-
zeit zeitlich befristet, muss der Arbeitnehmer 
keine dauerhafte Arbeitszeitminderung 
hinnehmen.

(Quelle: Landesarbeitsgericht Düsseldorf )

A R B E I T S R E C H T

Kündigung wegen privater  
Internetnutzung

Vom Arbeitgeber ohne Einwilligung des 
Arbeitnehmers ausgewertete Browserver-
laufsdaten können im Kündigungsschutz-
prozess verwertet werden. Das Bundesda-
tenschutzgesetz erlaubt eine Speicherung 
und Auswertung des Browserverlaufs zur 
Missbrauchskontrolle ohne Einwilligung des 
Arbeitnehmers. Jedenfalls besteht dann kein 
Beweisverwertungsverbot, wenn der Arbeit-
geber keine Möglichkeit hat, mit anderen 
Mitteln den Umfang der Internetnutzung 
nachzuweisen.

Bei privater Internetnutzung von knapp 40 
Stunden in einem Zeitraum von 30 Tagen 
durch den Arbeitnehmer kann der Arbeit-
geber auch dann eine außerordentliche 
Kündigung aussprechen, wenn die private 
Internetnutzung arbeitsvertraglich in Aus-
nahmefällen während der Arbeitspausen 
gestattet ist.

Die Revision gegen das Urteil wurde zuge-
lassen.

(Quelle: Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg)



22I N H A LT S V E R Z E I C H N I S

A R B E I T S R E C H T

Anrechnung von Sonderzahlungen auf 
den gesetzlichen Mindestlohn

Nach Auffassung des Landesarbeitsgerichts 
Berlin Brandenburg ist es zulässig, wenn der 
Arbeitgeber bestimmte Sonderzahlungen 
auf den gesetzlichen Mindestlohn anrechnet. 
Geklagt hatte eine Arbeitnehmerin, die einen 
arbeitsvertraglich vereinbarten Stundenlohn 
von weniger als 8,50 € brutto pro Stunde er-
hielt. In ihrem Arbeitsvertrag war allerdings 
eine Sonderzahlung zweimal jährlich in 
Höhe eines halben Monatslohns vereinbart, 
die nur davon abhängig war, dass sie in dem 
jeweiligen Jahr überhaupt beschäftigt war. 
Die Arbeitgeberin und der im Betrieb beste-
hende Betriebsrat hatten vereinbart, diese 
Sonderzahlungen auf alle zwölf Monate zu 
verteilen, d. h. jeden Monat ein Zwölftel der 
Sonderzahlung auszuzahlen. Rechnete man 
diese zusätzlichen anteiligen Sonderzahlun-
gen dem vereinbarten Mindestlohn der Klä-
gerin hinzu, ergab sich ein Stundenlohn von 
mehr als 8,50 € brutto pro Stunde. Daneben 
zahlte die Arbeitgeberin auf arbeitsvertrag-
licher Grundlage Überstunden-, Sonn- und 
Feiertags- sowie Nachtzuschläge, die sie auf 
der Grundlage des vereinbarten Stunden-
lohns von weniger als 8,50 € berechnete.

Die Klägerin machte geltend, die Sonder-
zahlungen stünden ihr zusätzlich zu einem 
Stundenlohn von 8,50 € brutto zu. Dieser 

gesetzlich vorgeschriebene Mindestlohn sei 
auch der Berechnung der Zuschläge zu-
grunde zu legen.

Das Gericht erkannte einen Anspruch der 
Klägerin nur in Bezug auf die Nachtarbeits-
zuschläge an.

Im Falle der Klägerin stellten die Sonderzah-
lungen nach Ansicht des Gerichts Arbeits-
entgelt für ihre normale Arbeitsleistung dar. 
Eine Anrechnung auf den gesetzlichen Min-
destlohn sei deshalb möglich. Die Betriebs-
vereinbarung, wonach die Sonderleistungen 
als monatliche Teilleistungen gezahlt wer-
den, sei nicht zu beanstanden. Die vertrag-
lich geregelten Überstunden-, Sonn- und 
Feiertagzuschläge habe die Arbeitgeberin 
berechtigterweise auf der Basis der verein-
barten vertraglichen Vergütung berechnet. 
Nur die Nachtarbeitszuschläge müssten auf 
der Basis des gesetzlichen Mindestlohns 
berechnet werden, weil es eine gesetzliche 
Vorschrift gebe, die einen angemessenen 
Zuschlag auf das dem Arbeitnehmer zuste-
hende Bruttoarbeitsentgelt vorschreibe.

Das Bundesarbeitsgericht muss abschlie-
ßend entscheiden.
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M I E T E R  /  V E R M I E T E R

Mietrecht: Schriftform sollte bei jeder 
Mieterhöhung eingehalten werden

Die Änderung der Miethöhe stellt stets eine 
wesentliche und dem Schriftformzwang 
unterfallende Vertragsänderung dar. Dies gilt 
zumindest dann, wenn die Miethöhe für den 
Zeitraum von mehr als einem Jahr geändert 
wird und nicht jederzeit vom Vermieter wi-
derrufen werden kann. Das hat der Bundes-
gerichtshof entschieden.

Nach Auffassung des Gerichts muss bei 
einer solchen Änderung des Mietvertrags 
die Schriftform auch bei einer geringfügigen 
Änderung der Miete gewahrt werden. Die 
Höhe des Mietzinses ist ein wesentlicher 
Bestandteil eines Mietvertrags. Davon hängt 
ab, ob der Vermieter einem Mieter wegen 

Zahlungsverzugs die fristlose Kündigung 
aussprechen darf. Hierzu kann der Vermie-
ter auch dann berechtigt sein, wenn der 
Mieter über längere Zeit eine geringfügige 
Erhöhung der Miete nicht beachtet. Darü-
ber hinaus kann kaum festgelegt werden, 
wann eine Erhöhung der Miete als unerheb-
lich einzustufen ist. Deshalb ist der Mieter 
nicht daran gehindert, sich nach Treu und 
Glauben auf einen Mangel der Schriftform 
zu berufen und deshalb das ursprünglich 
bis zu einem späteren Zeitpunkt befristete 
Mietverhältnis vorzeitig unter Einhaltung der 
gesetzlichen Kündigungsfrist ordentlich zu 
kündigen. Die Berufung auf einen Mangel 
der Schriftform ist nur dann ausgeschlossen, 
wenn die vorzeitige Kündigung des Mietver-
trags für den Vermieter untragbar wäre.
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W I R T S C H A F T S R E C H T

Verbot der Partnerschaftsgesellschaft 
von Rechtsanwälten mit Ärzten und 
Apothekern ist verfassungswidrig

Rechtsanwälte dürfen zukünftig in gesell-
schaftsrechtlich verfestigten Formen, z. B. 
in Partnerschaftsgesellschaften oder Sozie-
täten, mit Ärzten und Apothekern zusam-
menarbeiten. Das Bundesverfassungsgericht 
erklärte eine Vorschrift im anwaltlichen 
Berufsrecht für teilweise verfassungswidrig, 
nach der ihnen lediglich eine solche Zusam-
menarbeit mit etwa Patentanwälten, Steu-
erberatern und Wirtschaftsprüfern gestattet 
war.

Das Gericht sah hierin einen Verstoß gegen 
die Berufsfreiheit der Rechtsanwälte und be-
tonte, Ärzte und Apotheker verfügten, wie 
die im Gesetz genannten Berufe, über ge-
setzlich geregelte Verschwiegenheitspflich-
ten und Zeugnisverweigerungsrechte, durch 
welche die Vertraulichkeit der Mandanten-

angelegenheiten gewahrt werde. Soweit die 
sie betreffenden Vorschriften diesbezüglich 
mitunter etwas weniger streng seien, als 
die der Rechtsanwälte, habe dies kein so 
starkes Gewicht, dass eine Zusammenarbeit 
mit Rechtsanwälten hieran scheitern dürfe. 
Rechtsanwälte müssten die Möglichkeit ha-
ben, sich mit ihnen zusammenzuschließen. 
Die zunehmende Komplexität moderner 
Lebens- und Wirtschaftsverhältnisse habe 
zur Folge, dass Rechtsfragen oft nicht ohne 
professionellen Sachverstand aus anderen 
Berufen ausreichend beantwortet werden 
können und die Nachfrage nach kombi-
nierten interprofessionellen Dienstleistun-
gen wachse. Für eine qualifizierte Beratung 
und Vertretung der Rechtsuchenden, aber 
auch für den wirtschaftlichen Erfolg einer 
Anwaltskanzlei könne es daher entschei-
dend sein, anwaltliche Hilfe in spezialisierten 
Bereichen anzubieten und sich mit Angehö-
rigen hierfür geeigneter Berufe zur gemein-
samen Berufsausübung zusammenzuschlie-
ßen.
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P E R S O N E N G E S E L L S C H A F T E N

Personengesellschaft kann umsatzsteu-
erlich Organgesellschaft sein

Ist eine juristische Person (z. B. GmbH) finan-
ziell, organisatorisch und wirtschaftlich in ein 
anderes Unternehmen eingegliedert, ist sie 
selber nicht Unternehmerin (sog. Organge-
sellschaft); ihre Umsätze werden dem Un-
ternehmen, in das sie eingegliedert ist (sog. 
Organträger), zugerechnet. Umsätze zwi-
schen Organträger und Organgesellschaft 
unterliegen als sog. Innenumsätze nicht der 
Umsatzsteuer.

Der Bundesfinanzhof erweitert aufgrund 
unionsrechtlicher Vorgaben den Kreis mög-
licher Organgesellschaften in bestimmten 
Fällen auf Personengesellschaften. Wann 
eine Personengesellschaft Organgesellschaft 
sein kann, ist zwar noch nicht endgültig 
geklärt. Sie ist aber jedenfalls dann finanziell 
in ein anderes Unternehmen eingegliedert 
mit der möglichen Folge einer umsatzsteu-
erlichen Organschaft, wenn an der Perso-
nengesellschaft neben dem Organträger nur 
Personen beteiligt sind, die ebenfalls in das 
Unternehmen des Organträgers finanziell 
eingegliedert sind.

Die Änderung der Rechtsprechung hat er-
hebliche Auswirkungen insbesondere auf die 
sog. typische Ein Personen GmbH & Co. KG.

Beispiel:
A ist alleiniger Kommanditist der A GmbH 
& Co. KG. Außerdem ist er alleiniger Gesell-
schafter und Geschäftsführer der Komple-
mentär-GmbH, die nicht am Vermögen der 
KG beteiligt ist. A vermietet an die KG das 
Grundstück, auf dem diese ihren Betrieb 
unterhält.

A ist als Vermieter Unternehmer. Die KG ist in 
das Vermietungsunternehmen des A finanzi-
ell eingegliedert, da dieser zu 100 % an der 
KG und der A GmbH beteiligt ist. Die KG ist 
organisatorisch eingegliedert, da A sowohl 
im Vermietungsunternehmen als auch als 
Geschäftsführer der Komplementär-GmbH 
in der KG das tägliche Geschäft beherrscht. 
Die wirtschaftliche Eingliederung ergibt sich 
daraus, dass A der KG das Grundstück über-
lässt. A hat als Organträger die Umsätze der 
KG als Organgesellschaft zu versteuern, ihm 
steht allerdings auch die Vorsteuer der KG 
zu.

Es bleibt abzuwarten, wie die Finanzver-
waltung auf die Rechtsprechungsänderung 
reagiert, insbesondere in welchem Umfang 
sie Übergangsregelungen schafft.
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